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Amt für Brand- und Katastrophenschutz Bestätigung über ausgeführte Leistungen an Brandmeldeanlagen 

Bestätigung über das Alarmierungsverfahren bei Störungsmeldungen 

 

Objekt:    

 

Betreiber:   

 

Es wird bestätigt, dass das Erkennen von Störungsmeldungen und die Abschaltung der ÜE 
aus der o. g. Gefahrenmeldeanlage (Brandmeldeanlage) entsprechend VDE 0833-1 
sichergestellt ist. 
 
Folgendes Verfahren zum Erkennen von Störungsmeldungen wird angewendet: 
 

☐ Primärleitung zu ständig besetzter Stelle 

 
☐ Automatisches Wähl- und Übertragungsgerät (AWUG) mit selbsttätiger  

Überprüfung des 
Übertragungsweges zu einer ständig besetzten Stelle 

 
☐ Automatisches Wähl- und Ansagegerät (AWAG) zu ständig besetzter Stelle 

 
☐ Erkennbare Störungsanzeige mit Störungserkennung durch Kontrollgang einer 

eingewiesenen Person und Protokollierung im Instandhaltungsbuch 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

(Ort, Datum)        ( rechtsverbindliche Unterschrift) 


